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INHALTSVERZEICHNIS 

 
v Bekanntmachung der Hafenbetriebs- und Ent-

wicklungsgesellschaft mbH über den Jahres-
abschluss 2003  

v 14. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der   
        Stadt Sassnitz    

  
v  v  v

14. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Sassnitz vom 1. Dezember 1994, 
zuletzt geändert durch die 13. Änderungssatzung vom 20. Dezember 2001 

 
Präambel 

 
Aufgrund des § 5 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der 
Bekanntmachung der Neufassung der Kommunalverfassung vom 8. Juni 2004 (GVOBl. M-V Nr. 10 S. 205), 
wird nach Beschluss durch die Stadtvertretung vom 5. Juli 2004 folgende 14. Änderungssatzung zur 
Hauptsatzung der Stadt Sassnitz erlassen: 

Artikel 1 

In § 4 – Sitzungen der Stadtvertretung – erhält der Abs. 2 folgende Fassung: 
 
„(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen: 

1. einzelne Personenangelegenheiten, außer Wahlen  
2. Steuer- und Abgabenangelegenheiten Einzelner 
3. Grundstücksangelegenheiten 
4. Vergabe von Aufträgen 

 
In nicht aufgeführten Fällen ist die Öffentlichkeit durch Beschluss auszuschließen, wenn überwiegende 
Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordern.“ 

Artikel 2 

In § 6 – Ausschüsse – erhält der Abs. 2 folgende Fassung: 
 
„(2) Folgende Ausschüsse werden gemäß § 36 KV M-V gebildet: 
 
Name       Aufgabenbereich 
 
Finanzausschuss   Finanz- und Haushaltswesen, Steuern, Gebühren,  

Beiträge und sonstige Abgaben 
 
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus  Wirtschaftsentwicklung, -ansiedlung, -förderung, Tou- 

rismusstandortentwicklung  
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Ausschuss für Ordnung und Sicherheit, Verkehr, Stadtordnung,  Verkehrskonzepte,  ruhender  und  flie- 
Umwelt            ßender Verkehr, Umwelt, Naturschutz und Land-

schaftspflege, Abfallkonzepte  
 
Ausschuss für Bau und Planung Flächennutzungsplanung, Bauleitplanung, Hoch-, Tief- 

und Straßenbauangelegenheiten, Denkmalpflege, 
Probleme der Kleingartenanlagen, Vergabeentschei-
dungen 

 
Ausschuss für städtebauliche Sanierungsvorhaben Zusammenwirken mit dem Sanierungsträger, Maß-

nahmeprogramme, Sanierungsmaßnahmen, Städte-
bauförderung, Verkaufsausschreibungen, Förderricht-
linien 

 
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales  Jugendförderung, Betreuung von Schul- und Kultur-

einrichtungen, Kulturförderung, Sportentwicklung, 
Sozialwesen, Altenbetreuung, Behinderten- und 
Seniorenförderung“ 

 
Artikel 3 
In § 9 – Gleichstellungsbeauftragte – erhält Abs. 2, Ziffer 4 folgende Fassung: 
 
„4. ein halbjährlicher Bericht über ihre Tätigkeit sowie über Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Bundes 
und des Landes zu frauenspezifischen Belangen. Auf Antrag einer Fraktion erfolgt ein Tätigkeitsbericht.“ 

Artikel 4 

Diese 14. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Sassnitz, 22. Juli 2004  
 
 
gez. 
D. Holtz 
Bürgermeister  

v  v  v 
 

Bekanntmachung 
 

Die Hafenbetriebs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Sassnitz gibt bekannt: 
 

- der Jahresabschluss 2003 wurde von der BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft geprüft 
und bestätigt, 

- der Jahresabschluss wurde am 13.08.2004 vom Gesellschafter festgestellt, 
- der Landesrechnungshof hat den Abschluss zur Kenntnis genommen, 
- das Jahresergebnis wird durch Auflösung von Kapitalrücklagen ausgeglichen, 
- der Jahresabschluss 2003, der Lagebericht, der Feststellungsvermerk des Gesellschafters und die 

Stellungnahme des Landesrechnungshofes liegen vom 11. Oktober bis 16. Oktober 2004 während  
der Geschäftszeiten in der Hafenbetriebs- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Hafenstraße 12 f, 
Zimmer 1.8 öffentlich aus. 

 
Sassnitz, 15. September 2004  
 
gez. Wagner 
Geschäftsführer 
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Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5 Abs. 5 
der Kommunalverfassung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. 
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, 
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften. 
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